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GEMEINSCHAFT DER KÜNSTLERINNEN UND KUNSTFREUNDE E. V. – GRUPPE WUPPERTAL
POSTSCHECKKONTO ESSEN 1553 51

S a t z u n g

der
G E D 0 K
Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfreunde - Ortsgruppe Wuppertal

______________________________________________________________________

§ 1

Die GEDOK - Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfreunde, Ortsgruppe Wuppertal (e.V.) mit Sitz in Wuppertal verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist Förderung der Kunst.
Die GEDOK - Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfreunde – Ortsgruppe Wuppertal  ist ein Zusammenschluß von Künstlerinnen und Kunstfreunden zu dem Zwecke, kunstschaffende Frauen, vor allem junge Künstlerinnen in ihrer Kunst zu fördern, ihre Fortbildung zu pflegen und durch Fürsorge ihre materielle und seelische Grundlage zu festigen. Das gilt insoweit, als die GEDOK begabten deutschen Künstlerinnen, die sich die Mittel zum künstlerischen Wirken aus eigenen Kräften nicht in ausreichendem Maße beschaffen können, Hilfe bringt, ihnen die Sorge um das tägliche Brot und die Weiterbildung erleichtert und dadurch ihr künstlerisches Schaffen zum Besten der Allgemeinheit fördert.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

§ 2

Diese Ziele sollen erreicht werden:

1. durch Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und sonstige Veranstaltungen, bei welchen neben allen Vorbereitungen wie Werbung, Raumgestaltung, Betreuung usw. alle mit den Veranstaltungen verbundenen Risiken von der GEDOK übernommen werden. Zu allen geeigneten jugendbildenden Veranstaltungen sollen tunlichst Schulen und-
Jugendverbände aller Art zu verbilligten Sonderpreisen als Zuschauer und Zuhörer herangezogen werden, um allgemein innerhalb der Jugend Verständnis und Freude an guter Kunst zu fördern.

2. durch Vermittlung und Unterstützung von Veranstaltungen außerhalb der Ortsgruppe im gesamten Bereich des Verbandes des GEDOK-GEMEINSCHAFTEN in der Bundesrepublik und der SEKTION ÖSTERREICH.

3. durch Hilfe bei der Vermittlung von Auslandsengagements.

4. durch regelmäßige Zusammenkünfte zwischen Künstlerinnen und Kunstfreunden, um in persönlicher Fühlungnahme innerhalb der Gemeinschaft die künstlerischen Interessen der Künstlerinnen zu fördern.
Diese Zusammenkünfte sollen sowohl auf der Ebene der Ortsgruppe
wie vor allem innerhalb der einzelnen Fachgruppen stattfinden.
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§ 3

Die Ortsgruppe ist in folgende Fachgruppen unterteilt:

Kunsthandwerk     Malerei und Plastik
Musik              Tanz und Gymnastik
Literatur       Sprechkunst und Bühne

Kunstfreunde

Jede Fachgruppe besitzt eine Fachgruppenleiterin und einen Fachgruppen-Beirat, bestehend aus Künstlerinnen zur fachlichen Beratung, und Kunstfreunden als Helfer in Organisations- und Betreuungsfragen, sowie einer Jugendsprecherin als Vertreterin der jugendlichen Mitglieder. 

Die Personenzahl des Fachgruppen-Beirates richtet sich nach den Erfordernissen und der Größe der Fachgruppe.

Die jugendlichen Künstlerinnen bilden als außerordentliche Mitglieder der Fachgruppe einen Jugendkreis. Sie wählen mit einfacher Stimmenmehrheit ihre Jugendsprecherin. Die Mitglieder des Jugendkreises können sich nach mindestens einjähriger Mitgliedschaft der für die Fachgruppe zuständigen Fachjury stellen, welche sie bei ausreichender Leistung zu ordentlichen Mitgliedern der Fachgruppe dem geschäftsführenden Vorstand vorschlagen kann, woraufhin dieser über die endgültige Aufnahme entscheidet.

§ 4

Den geschäftsführenden Vorstand der Gemeinschaft bilden:

die l. und 2. Vorsitzende
die l. Schatzmeisterin
die l. Schriftführerin.

Die l. Vorsitzende und die l. Schatzmeisterin bilden den Vorstand im Sinne des Gesetzes § 26.

Dem Vorstand ist ein Beirat angegliedert, der sich aus 1 - 3 Vertreterinnen einer jeden Kunstgattung und 1 - 4 Kunstfreunden zusammensetzt, sowie wenn vorhanden sind, der stellvertretenden Schatzmeisterin und der stellvertretenden Schriftführerin.

Der geschäftsführende Vorstand erledigt die laufenden Geschäfte. Er ist verpflichtet, die Geschäfte im Rahmen dieser Satzungen zu führen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der in den §§  l und 2 niedergelegten Zwecke und Ziele. Der Vorstand tritt mit den Mitgliedern des Beirates nach Bedarf zusammen. Der Gesamtvorstand und der Gesamtbeirat treten mindestens einmal im Jahre zusammen.

Ferner muß der Vorstand einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder dieses beim Vorstand beantragt.
-  3  -

- 3 -

Die Vorstandsmitglieder im Sinne § 26 BGB werden auf Widerruf gewählt. Sie haben jedoch jährlich die Vertrauensfrage zu stellen und treten zurück, wenn ihnen das Vertrauen nicht ausgesprochen wird. Sie fassen jedoch alle ihre Beschlüsse im Einvernehmen mit dem Beirat, sowie der 2. Vorsitzenden und 1. Schriftführerin.

§ 5

Jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt, in der der Arbeits- und Kassenbericht vorgelegt worden müssen und die Höhe des jährlichen Beitrages zu beschließen ist.


Die Mitgliederversammlung wird einberufen durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von zwei Wochen. Die Beschlüsse sind in ein Protokollbuch einzutragen und sind von der 1. Vorsitzenden und der 1. Schriftführerin zu unterschreiben.   

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn die Interessen der Gemeinschaft es erfordern oder wenn die Einberufung von der Hälfte der Vorstandsmitglieder oder schriftlich von einem Zehntel der Mitglieder verlangt wird.

Die Wahl der Mitglieder des Fachbeirates wird gleichzeitig mit der Wahl des Vorstandes durchgeführt, indem jede Fachgruppe für sich ihre Vertreterinnen wählt.  

§ 6

Die Mitgliedschaft steht allen kunstschaffenden Frauen und kunstinteressierten Laien offen, welche sich um den Beitritt bewerben.

Der Aufnahme der Künstlerin geht eine Beurteilung der künstlerischen Förderungswürdigkeit durch eine Fachjury voraus, während für den Kunstfreund echtes Kunstinteresse Voraussetzung für die Aufnahme ist.

Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand.

§ 7

Die Mitgliedschaft erlischt:

a) 
durch freiwilligen Austritt; der zum Schlusse des Geschäftsjahres erfolgen kann und vier Wochen vorher dem Vorstand schriftlich erklärt werden muß,

b) durch Ausschließung, falls ein Mitglied die Interessen der Gemeinschaft schädigt.

Gegen Ausschließung ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig.
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§ 8

Die GEDOK ist ein gemeinnütziger Verein, infolge dessen dürfen

1) etwaige Gewinne nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten;

2) 
die Mitglieder bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten;

3) 
darf die Körperschaft keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

§  9

Im Falle der Auflösung der GEDOK, Ortsgruppe Wuppertal, oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes fällt das Vermögen dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Wuppertal, zu, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
§ 10

Da die GEDOK, Ortsgruppe Wuppertal, noch kein eigenes Heim besitzt, sollen alle Überschüsse und Spenden, soweit sie nicht unbedingt zur ordnungsgemäßen Durchführung der in den §§ 1 und 2 aufgeführten Zwecke und Ziele notwendig sind, angesammelt werden, um die für ein eigenes Heim notwendigen Anschaffungen zu machen. Nach Erreichen dieses Zieles entfällt diese Ansammlung bis auf die notwendigen Beträge für Verwaltung und Ergänzungsanschaffungen.

§ 11

Zu etwa von den Finanzbehörden oder dem Registergericht verlangten oder zweckmäßigen formellen Änderungen dieser Satzung ist der geschäftsführende Vorstand dann berechtigt, wenn ihre Grundlage dem Sinne nach unverändert bleibt.

Wuppertal, den l. Februar 1975

gez.: 

Wuppertal, 30.07. 1986

Dr. Renate Massmann

